LIEFERANTENERKLÄRUNG
für Wellpappenqualität 2.30 BC (Doppelwelle BC)
1. Angaben zum Lieferanten
Unternehmen: ___________________________________________
Adresse: ________________________________________________
Ansprechpartner: _________________________________________
Telefon / E-Mail: _________________________________________
2. Produktbezeichnung
Wellpappe Qualität 2.30 BC (Doppelwellige Wellpappe, BC-Welle)
Verwendung: Herstellung von Wellpapp-Faltkartons (z. B. FEFCO 0201)
Ausführung: braun, unbeschichtet, unlaminiert, sofern nicht anders spezifiziert
3. Typischer Materialaufbau (von außen nach innen)
· Außendecke: Testliner oder Kraftliner, ca. 125–150 g/m²
· B-Welle: Wellenstoff, ca. 90–120 g/m²
· Zwischenlage: Testliner, ca. 110–140 g/m²
· C-Welle: Wellenstoff, ca. 90–120 g/m²
· Innendecke: Testliner oder Kraftliner, ca. 125–150 g/m²
Gesamtflächengewicht: ca. 550–650 g/m²
Die tatsächlichen Papierqualitäten können je nach Rohstoffverfügbarkeit variieren, bleiben jedoch innerhalb der oben genannten Spezifikationsbandbreiten.
4. Materialzusammensetzung (typisch)
· Papierfasern gesamt: > 98 %
· Anteil Recyclingfasern: variabel, typischerweise 80–100 %
· Klebstoff: stärke-basiert
· Kunststoffanteil: keiner
· Beschichtungen / Laminierungen: keine
· Druckfarben: keine (bei unbedruckter Ausführung)
5. Konformitätserklärung des Lieferanten
Hiermit bestätigen wir, dass die oben beschriebene Wellpappenqualität 2.30 BC:
a) die Anforderungen der Richtlinie 94/62/EG über Verpackungen und Verpackungsabfälle hinsichtlich der Schwermetallgrenzwerte erfüllt (Summe Pb, Cd, Hg, Cr VI < 100 ppm),
b) den Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) entspricht und keine Stoffe der aktuellen SVHC-Kandidatenliste oberhalb der zulässigen Grenzwerte enthält,
c) keine gemäß EU-Recht verbotenen oder beschränkten Stoffe enthält,
d) im Papier- und Wellpappenrecyclingstrom stofflich verwertbar ist, sofern nicht durch produktions- oder nutzungsbedingte Verunreinigungen beeinträchtigt,
e) kontinuierlich im Rahmen eines Qualitätssicherungssystems produziert wird.
6. Änderungen der Materialzusammensetzung
Der Lieferant verpflichtet sich, den Kunden unverzüglich zu informieren, sofern Änderungen erfolgen, die:
· außerhalb der angegebenen Spezifikationsbandbreiten liegen,
· regulatorische Anforderungen beeinflussen könnten,
· Auswirkungen auf Recyclingfähigkeit oder Stoffkonformität haben.
7. Gültigkeit
Diese Erklärung gilt für alle Lieferungen der oben beschriebenen Qualität 2.30 BC ab Ausstellungsdatum bis auf Widerruf oder Aktualisierung.
Ort, Datum: ___________________________________________
Unterschrift / Firmenstempel:


